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Tann kommen die .zahllosen Vergiftnngs Vorteil ein setzr slarkcr Kaffee gebraut, der

Möglichkeiten nnt allerlei Alkaloiden an die schon dnrch seinen Tanningehalt lvirkt. Kurz
Reihe. Dpinm und seine Derivate: das Mor- und gut! Ist die Sache nicht ganz einfach?

phinm, Laudanum. Kodein, Narkvtin, dann Angesichts der schwersten Unfälle besitzen wir
Strychnin. Brechnuß, Herbstzeitlose. Schier- ^

>» unserer Küche stets eine ganz stattliche

ling, Nikotin oder Schwammgift. Einmal muß ^ Nvtapotheke, die nnt allem möglichen ausge-
sofort für warmes Wasser gesorgt werden, i rüstet ist.

um Erbrechen zu veranlassen, dann wird mit ^

Ku5 ÜLN Iioeigvsreinen.

Im letzten Jahr hat sich der seinerzeit aufgelöste Zweigvercin „Bodan" wieder konsti-

tniert, seine Statuten sind vom Rvtkreuzchefarzt als Vertreter der Direktion genehmigt worden.

Im laufenden Jahre sind zwei weitere Zweigvereine dem Roten Kreuz beigctreten. Im
Südtessiu ist ein neuer Zweigverein mit Sitz in Lugano erstanden und ein zweiter freibur-
gischer Zweigverein hat sich in Bulle l^vetioa à la (liuvörry aufgctan. Wir heißen die

drei jüngsten Mitglieder unserer Organisation herzlich willkommen.

lentrcillekrstciricit à lckuoà. Koten kreuies.

o

von 6ön gemeinnützigen brauen.

Ueber die Tätigkeit dieser über das Gebiet

der ganzen Schweiz verbreiteten Vereinigung
haben wir schon öfters berichtet und die prak-

tische und segensreiche Arbeit hervorgehoben.

Hecite sei uns gestattet, über einen speziellen

Zweig dieser Frauenarbeit in aller Kürze zu

referieren.
Wie bekannt, hat eine Witwe, die als ledig

Schweizerin war und durch Heirat Ausländerin

geworden ist, das Recht, sich wieder in der

Schweiz einbürgern zu lassen. Das stößt

aber dann auf Schwierigkeiten, wenn die

Gemeinde, der sie vorher angehörte, nicht will.
Nach einer gewissen Zeit hat der Bund aller-

dings das Recht, die Gemeinde zu zwingen.

Daß die Leute unter diesem Zwange aber leiden

müssen, ist begreiflich. Es muß also unbc-

dingt eine Wohltat sein, diesen Zwang zu

umgehen.
Die Billigkeit dieser Verordnung ist ja

ohne weiteres einleuchtend, allein es ist zu
bedauern, daß dadurch manchmal recht trau-
rigc Verhältnisse geschaffen werden. Wie

manche brave Schweizerin ist durch Heirat
Ausländerin geworden, hat unsere Heimat
jedoch nie verlassen, kennt nicht einmal die

Sprache ihres angeheirateten Heimatlandes.
Man kann sich ja die-traurige Lage einer

solchen Frau denken, die nun arm, wie sie

ist, ill ihre nicht besonders erbaute neue Hei-

matgemciude abgeschoben wird. Von jung
an gewöhnt, sich als Schweizerin zu betrachten,

steht sie da trotz ihrer Papiere als Fremdkörper
im fremden Land, wird scheel angesehen und

wohl nicht allzu freundlich behandelt. Das
^

Herz tut einem weh, wenn man an solche

Situationen denkt. Nun hat der gemein-

nützige Francnverein in seiner letzten Dele-

giertcnvcrsammlung in Baden beschlossen, sol-

theil Frauen, die ein Wicdereinbürgcrungs-
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